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Tenure Track
für Juniorprofessoren
Ein Ländervergleich

U
nter dem Tenure Track für Ju-
niorprofessoren versteht man
grundsätzlich die Möglichkeit,

von einer (zeitlich befristeten) Juniorpro-
fessur (W1) auf eine Lebenszeitprofessur
(W2 oder auch W3) an derselben Uni-
versität „übernommen“ werden zu kön-
nen. Erreicht wird diese Möglichkeit da-
durch, dass nach Maßgabe des jeweili-
gen Landesrechts von der Ausschrei-
bung der Professur abgesehen werden
kann (geschlossenes Verfahren, Aus-
schluss externer Konkurrenz). Unter
welchen Voraussetzungen dies möglich

ist, regeln die Hochschulgesetze von
Land zu Land im Detail unterschiedlich.
In einigen Ländern ist es beispielsweise
Voraussetzung, dass auf den Tenure
Track bereits in der Ausschreibung der
W1-Position hingewiesen worden sein
muss. In den meisten Ländern ist eine
Berufung auf eine unbefristete Professur
zudem nur dann möglich, wenn der Ju-
niorprofessor nach seiner Promotion die
Universität gewechselt hat oder für eine
gewisse Zeit (regelmäßig mindestens
zwei Jahre) anderweitig wissenschaftlich
tätig war. Wird dem Juniorprofessor bei

seiner Berufung zugesichert, dass der Te-
nure Track ausschließlich unter dem
Vorbehalt einer positiven Leistungseva-
luation steht, spricht man von einer Ju-
niorprofessur mit „echtem“ Tenure
Track, in allen anderen Fällen von einer
Tenure-Track-Option.

Die nachfolgende Aufstellung vermit-
telt einen Überblick über die wichtigsten
hochschulrechtlichen Regelungen bezüg-
lich des Tenure Tracks für Juniorprofes-
sorinnen und -professoren in den Län-
dern. 

Land Rechtsgrundlage Voraussetzungen

Baden- § 48 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Von einer Ausschreibung kann abgesehen und das Berufungsverfahren angemessen ver-

Württemberg Satz 3-5 Landeshochschul- einfacht werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor der eigenen 

gesetz Baden-Württemberg Hochschule auf eine Professur berufen werden soll. 

Hierfür muss bereits in der Ausschreibung der Juniorprofessur die spätere Übernahme

der Professur in Aussicht gestellt worden sein. Weiterhin müssen die in einem mit dem

Wissenschaftsministerium abgestimmten Qualitätssicherungskonzept der Hochschule be-

reits bei der Ausschreibung ausgewiesen Anforderungen an die Feststellung der Eignung,

Befähigung und fachlichen Leistung erfüllt sein.

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der eigenen Hochschule können in der Re-

gel nur berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewech-

selt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissen-

schaftlich oder künstlerisch tätig waren. An Pädagogischen Hochschulen können bei Be-

rufungen in der Sonderpädagogik Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren und Do-

zentinnen und Dozenten auch berücksichtigt werden, wenn sie drei Jahre außerhalb der

Hochschule beruflich tätig waren. Bei der Berufung auf eine Professur können Mitglieder

der eigenen Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen und nur dann, wenn zusätz-

lich die Voraussetzungen von Satz 3 (s. oben Fettdruck) vorliegen, berücksichtigt werden,

es sei denn das Gebot der Bestenauslese nach Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes ge-

bietet die Berufung des Mitglieds der Hochschule.

Bayern Artikel 18 Abs. 3 Satz 4 In Ausnahmefällen kann von einer Ausschreibung abgesehen werden, wenn ein Junior-

Nr. 1, Abs. 4 Satz 9 Bayeri- professor oder eine Juniorprofessorin in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in ein

sches Hochschulpersonal- unbefristetes Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll.

gesetz Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen der eigenen Hochschule können in einen

Berufungsvorschlag für die Besetzung von Stellen für Professoren und Professorinnen

aufgenommen werden; waren sie bereits bei der Berufung als Juniorprofessor oder Ju-

niorprofessorin Mitglied der Hochschule, ist dies nur in besonderen Fällen zulässig.

Berlin § 101 Abs. 5 Sätze 1, 2 Bei Berufungen auf eine Professur können Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen

Berliner Hochschulgesetz sowie Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen der eigenen Hochschule nur dann

berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewechselt hatten

oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig

waren. In diesem Fall ist es ausreichend, eine Berufungsliste mit nur einem Namen anzu-

fertigen. 
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Land Rechtsgrundlage Voraussetzungen

Brandenburg § 40 Abs. 1 Satz 7, Abs. 3 Im begründeten Einzelfall kann im Benehmen der Gleichstellungsbeauftragten von einer

Satz 5  Brandenburgisches Ausschreibung abgesehen werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofes-

Hochschulgesetz sor der Hochschule auf eine Professur berufen werden soll.

Eine Berufung ist nur dann möglich, wenn die Juniorprofessorin oder der Juniorprofes-

sor nach der Promotion die Hochschule gewechselt hat oder mindestens zwei Jahre au-

ßerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig war.

Bremen § 18 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 12 Von einer Ausschreibung kann im Einvernehmen mit der Senatorin für Wissenschaft, Ge-

Satz 2 Bremisches Hoch- sundheit und Verbraucherschutz abgesehen werden, wenn ein Juniorprofessor oder eine

schulgesetz Juniorprofessorin auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in

einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll. Hierfür muss dessen

oder deren herausragende Eignung, Leistung und Befähigung festgestellt worden sein.

Bei der Berufung auf eine Professur können Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen

der eigenen Hochschule nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach der Promotion

die Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden

Hochschule wissenschaftlich tätig waren.

Hamburg § 14 Abs. 6 Nr. 3 Hambur- Eine Ausschreibung und ein Berufungsverfahren finden nicht statt, wenn eine Juniorpro-

gisches Hochschulgesetz, fessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur derselben Hochschule berufen wer-

Abs. 4 den soll und schon bei der Ausschreibung der Juniorprofessur auf diese Möglichkeit hin-

gewiesen worden ist. Weiterhin ist vorausgesetzt, dass die Bewährung der Juniorprofes-

sorin oder des Juniorprofessors in einem durch Satzung geregelten Bewertungsverfahren

unter Hinzuziehung externen Sachverstandes festgestellt worden ist.

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren können jenseits des vorgenannten Falles bei

der Berufung auf eine Professur nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Pro-

motion die Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der beru-

fenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren. Für eine Berufung nach dem Tenure Track-

Modell gelten diese Voraussetzungen bereits für die Berufung auf die Juniorprofessur.

Hessen § 63 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 Im begründeten Einzelfall kann von der Ausschreibung abgesehen werden, wenn eine 

Satz 2 Hessisches Hoch- Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor der Hochschule als Professorin oder Profes-

schulgesetz sor berufen werden soll.

Bei der Berufung können Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der eigenen Hoch-

schule dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule ge-

wechselt haben oder mindestens drei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wis-

senschaftlich tätig gewesen sind.

Mecklenburg- § 59 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 iVm Auf eine Ausschreibung kann verzichtet werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein

Vorpommern Abs. 6 Satz 2 Landeshoch- Juniorprofessor berufen werden soll. Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen der

schulgesetz Mecklenburg- eigenen Hochschule sollen nur dann berufen werden, wenn die Juniorprofessorin oder

Vorpommern Juniorprofessor nach der Promotion eine mehrjährige wissenschaftliche Tätigkeit außer-

halb der eigenen Hochschule ausgeübt hat.

Niedersachsen § 26 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a, Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein

Abs. 5 Satz 5 Niedersäch- Juniorprofessor auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder ei-

sisches Hochschulgesetz nem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis ernannt werden soll.

Bei einer Berufung auf eine Professur können Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-

ren in der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach der Promotion die Hoch-

schule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hoch-

schule wissenschaftlich tätig waren.

Nordrhein- § 38 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2a, In begründeten Fällen kann von der Ausschreibung einer Professur abgesehen werden, 

Westfalen § 37 Abs. 2 Satz 1 Landes- wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur in einem Beam-

hochschulgesetz Nord- tenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen

rhein-Westfalen werden soll.

Bei der Berufung können Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren der eigenen

Hochschule nur berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule ge-

wechselt haben oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wis-

senschaftlich tätig waren.

Rheinland-Pfalz § 50 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3, Die Präsidentin oder der Präsident kann auf Vorschlag des Fachbereichs von der Aus-

Abs. 3, 4, Abs. 5 Satz 3 schreibung einer Professur absehen, wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofes-

Hochschulgesetz Rhein- sor auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefriste-

land-Pfalz ten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll.

Die Berufung von Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren ist nur dann möglich,

wenn sie nach der Promotion die Hochschule gewechselt haben oder außerhalb der beru-

fenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren.

Wenn dies in der Ausschreibung einer Juniorprofessur vorgesehen ist, kann im Rahmen

der Einstellung die dauerhafte Übertragung einer Professur für den Fall zugesagt werden,

dass sich die Juniorprofessorin oder der Juniorprofessor in einer höchstens sechsjähri-

gen Beschäftigungsphase für die zugesagte Professur bewährt hat und die allgemeinen

dienstlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Bewährung ist in einem Evaluierungsverfahren auf der Grundlage von bei der Beru-

fung klar definierten, transparenten Kriterien festzustellen, das Teil des Qualitätssiche-

rungskonzepts ist. Im Falle der Bewährung und der Erfüllung der allgemeinen dienst-

rechtlichen Voraussetzungen erfolgt die dauerhafte Übertragung einer Professur ohne

Ausschreibung.
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Land Rechtsgrundlage Voraussetzungen

Saarland § 43 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden, wenn eine Juniorprofessorin/ein Ju-

Sätze 4 und 5 Saarländi- niorprofessor unter Umwandlung des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses auf eine

sches Hochschulgesetz zeitlich befristete Professur oder auf eine Professur ein einem Beamtenverhältnis auf Le-

benszeit oder in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll. Die

Entscheidung über das Absehen von einer Ausschreibung trifft das Präsidium nach Anhö-

rung des Senats. 

Von einer Ausschreibung und der Durchführung eines Berufungsverfahrens ist abzuse-

hen, wenn eine Juniorprofessorin/ein Juniorprofessor auf eine Professur in einem Beam-

tenverhältnis auf Lebenszeit oder eine einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis be-

rufen werden soll und in der Ausschreibung zur Juniorprofessur auf die Übernahme im

Falle der Bewährung hingewiesen worden war (Tenure Track). Die besondere wissen-

schaftliche Eignung, Befähigung und fachliche Leistung wird in einem qualitätsgesicher-

ten Evaluierungsverfahren unter Hinzuziehung externen Sachverstands festgestellt.

Sachsen § 59 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, Im Ausnahmefall kann von der Ausschreibung abgesehen werden, wenn ein Juniorpro-

Sätze 3-5, § 60 Abs. 3 fessor auf eine Professorenstelle in derselben Hochschule berufen werden soll und diese

Sächsisches Hochschul- Möglichkeit in der Ausschreibung der Juniorprofessur vorgesehen war.

gesetz Die Entscheidung über die Berufung eines Juniorprofessors auf eine Professorenstelle in

derselben Hochschule wird frühestens nach vier und spätestens nach fünf Jahren der Ju-

niorprofessur getroffen, sofern im Ergebnis der Zwischenevaluierung dessen herausra-

gende Befähigung in Lehre und Forschung festgestellt worden ist. In diesem Falle sind in

die Zwischenevaluierung drei Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten Wis-

senschaftlern einzubeziehen. Mindestens zwei Gutachter gehören nicht der Hochschule

an. 

Eine Berufung von Juniorprofessoren der eigenen Hochschule ist nur dann möglich,

wenn sie an einer anderen Hochschule promoviert haben oder vor ihrer Einstellung min-

destens zwei Jahre außerhalb der Hochschule wissenschaftlich tätig waren.

Darüber hinaus können Juniorprofessoren auch dann, wenn diese Voraussetzungen nicht

vorliegen, in begründeten Ausnahmefällen vorgeschlagen werden. Ein Ausnahmefall liegt

insbesondere vor, wenn der Vorgeschlagene sich in seiner Befähigung deutlich von ande-

ren Bewerbern abhebt oder bereits einen Ruf an eine andere Hochschule oder eine For-

schungseinrichtung erhalten hat.

Sachsen-Anhalt § 36 Abs. 2 Sätze 5, 6, In besonders begründeten Fällen kann mit Zustimmung des Ministeriums von einer Aus-

Abs. 3 Satz 4 Hochschul- schreibung abgesehen werden, wenn ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofessorin 

gesetz Sachsen-Anhalt auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten

Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll. Diese Zustimmung und das hierfür not-

wendige Verfahren kann auch in einer Zielvereinbarung oder einer Ergänzungsvereinba-

rung geregelt werden.

Bei der Berufung können Juniorprofessoren oder Juniorprofessorinnen der eigenen

Hochschule allerdings nur berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die

Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden

Hochschule wissenschaftlich tätig waren.

Schleswig- § 62 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2, Von der Ausschreibung einer Professur kann abgesehen und das Berufungsverfahren an-

Holstein Abs. 4 Hochschulgesetz gemessen vereinfacht werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor der

Schleswig-Holstein eigenen Hochschule auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder

einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll und vor der Berufung

eine durch Satzung der Hochschule geregelte interne und externe Leistungsevaluation

mit positiver Leistungsbewertung durchgeführt worden ist.

In einen Berufungsvorschlag können Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren der

eigenen Hochschule nur dann aufgenommen werden, wenn sie nach ihrer Promotion die

Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden

Hochschule wissenschaftlich tätig waren.

Thüringen § 78 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1, Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden, wenn ein Juniorprofessor der eigenen 

Abs. 4 Satz 3 Thüringer Hochschule auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem

Hochschulgesetz unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll.

Bei Berufungen auf eine Professur können Juniorprofessoren der eigenen Hochschule

nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewech-

selt haben oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissen-

schaftlich oder künstlerisch tätig waren.
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